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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über evangelisch-

theologische Studienrichtungen 

GZ. 68.220/2-I/B/5A/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit Note vom 07. Oktober 1992 übermittelten Entwurf be

ehrt sich der Österreichische Rechtsanwal tskammertag mi tzutei

len, daß gegen die vorgesehene Verordnung keinerlei Bedenken 

aus verfassungsrechtlicher oder einfachgesetzlicher Sicht beste-

hen. 

Eine weitergehende inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Ent

wurf kann daher unterbleiben. 

Wien, am 24. November 1992 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Or. SChiiippich 
Für die Richtlgkeit cer Ausfertigun 9 

der Generalsekretär 
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